
Der Rat möge beschließen: 

 

1. Die im beigefügten Lageplan dargestellte „Schumacherstraße“ wird in  
 

„Am alten Fliegerhorst“ umbenannt. 

 

2. Die im beigefügten Lageplan dargestellte „Edertstraße“ wird in  
 

„Zum Upjever Forst“  umbenannt. 
 

3. Die im beigefügten Lageplan dargestellten Planstraßen werden in  

a) „Zu den Krickmeeren“ sowie b) „Zum Engelsmeer“ benannt. 

 


